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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Umweltschutz

Gewässerschutz

Die klare Annahme der neuen Wasserwirtschaftsartikel 24 bis und 24 quater in der
Volksabstimmung vom 7. Dezember beendete die rund zehnjährigen Bemühungen um
die Revision der verfassungsrechtlichen Grundlagen für die Bewirtschaftung und den
Schutz des Wassers. Die parlamentarische Beratung kam, von einer weiteren
Öffentlichkeit kaum beachtet, erst im Juni zum Abschluss. Das Seilziehen führte
schliesslich zu einem recht umfangreichen Verfassungstext, in welchem der strittigste
Punkt, die Kompetenzausscheidung zwischen Bund und Kantonen, durch Kompromisse
geregelt wurde. Der Bereich für die Grundsätze wie für die gesetzlichen Bestimmungen,
die der Bund «zur haushälterischen Nutzung und zum Schutz der Wasservorkommen
sowie zur Abwehr schädigender Einwirkungen des Wassers» aufstellen darf, wurden,
um einer Machtausweitung des Bundes Grenzen zu setzen, abschliessend aufgezählt.
Gesetzgebungskompetenzen werden dabei dem Bund unter anderem in den Fragen des
Gewässerschutzes, der Sicherung von Restwassermengen, der Wasserbaupolizei und
der Eingriffe zur Beeinflussung der Niederschläge eingeräumt. Lediglich Grundsätze
aufstellen darf der Bund beispielsweise über «die Erhaltung und Erschliessung der
Wasservorkommen, insbesondere für die Versorgung mit Trinkwasser». Die Verfügung
über die Wasservorkommen und die Erhebung von Abgaben für die Wassernutzung
stehen den Kantonen zu. Der neue Artikel 24 quater, der später einen eigentlichen
Energiewirtschaftsartikel bilden soll, gibt dem Bund wie bisher die Befugnis, über die
Fortleitung und die Abgabe der elektrischen Energie zu legiferieren. Die nunmehr
praktisch unbestrittenen Verfassungsartikel wurden schliesslich mit 858'720 Ja gegen
249'043 Nein angenommen. Von den Ständen lehnte lediglich das Wallis, wo die CVP
die Nein-Parole ausgegeben hatte, die Vorlage ab.

Abstimmung vom 07. Dezember 1975

Beteiligung: 30.9%
Ja: 858'720 (77.5%) / Stände: 18 6/2
Nein: 249'043 (22.5%) / Stände: 1 

Parolen:
– Ja: FDP, CVP (2*), SP, SVP, LPS, LdU, EVP, PdA, POCH, SD, REP, SGV, SBV, SGB, TravS
– Nein: keine
– Stimmfreigabe: keine
*In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.12.1975
ERNST FRISCHKNECHT

Les promoteurs de l'initiative «pour la sauvegarde de nos eaux�» ont considéré que la
révision de la loi sur la protection des eaux, à laquelle les Chambres ont mis un point
final à la fin de 1990, était, à leurs yeux, insuffisante. En conséquence, ils ont décidé de
ne pas retirer leur initiative, mais n'ont pas déposé de référendum. 2

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 07.02.1991
SERGE TERRIBILINI

Allgemeiner Umweltschutz

Der Umweltschutz rückte im Jahre 1971 noch stärker in den Vordergrund des politischen
Geschehens. Verschiedene Organisationen traten mit Aufrufen an die Öffentlichkeit.
Der Schweizer Zweig des World Wildlife Fund stellte ein 44-Punkte-Programm zum
Umweltschutz auf, dem freilich vorgeworfen wurde, es sei nicht genügend sorgfältig
überdacht. Die von der Verpackungsindustrie und vom Detailhandel geförderte «Aktion
saubere Schweiz» wollte vor allem die Gedankenlosigkeit beim Wegwerfen von Unrat
bekämpfen. Die aus dem Eidg. Aktionskomitee gegen den Überschallknall
hervorgegangene neu gegründete Schweizerische Gesellschaft für Umweltschutz rief
die Bevölkerung auf, Informationen über Umweltverschmutzungen zu liefern. Am
bedeutungsvollsten war indessen die Annahme eines neuen Verfassungsartikels
24septies. Dieser Artikel, der den Bund ermächtigt, Vorschriften über den Schutz des
Menschen und seiner natürlichen Umwelt gegen schädliche oder lästige Einwirkungen

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.06.1971
ULRICH KLÖTI
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zu erlassen und insbesondere die Luftverunreinigung und den Lärm zu bekämpfen,
stiess auf keinen organisierten Widerstand. Er wurde in der Volksabstimmung vom 6.
Juni von fast 93 Prozent der Stimmenden (1'222'493 Ja, 96'380 Nein. Stimmbeteiligung
37%) und von allen Ständen angenommen.

Abstimmung vom 6. Juni 1971

Beteiligung: 37.85%
Ja: 1'222'493 (92.7%) / Stände: 19 6/2
Nein: 96'380 (7.3%) / Stände: 0

Parolen:
- Ja: FDP, CVP, SP, SVP, LPS, LdU, EVP, PdA, SD, SAV, eco, SBV, SGB, TravS, VSA
- Nein: keine
- Stimmfreigabe: keine 3

Hauptpunkt der gesetzgeberischen Tätigkeit auf nationaler Ebene war die
Beschlussfassung über das Umweltschutzgesetz. Damit wurde die seit der Annahme
des Umweltschutzartikels im Jahre 1971 bestehende Gesetzeslücke geschlossen.
Gegenüber dem Beschluss der Volkskammer vom Vorjahr widersetzte sich der
Ständerat vorerst einer institutionalisierten Verbands-, Behörden- und
Gemeindebeschwerdemöglichkeit. Von Unternehmerseite wurde dabei eine mangelnde
Legitimierung der bestehenden Umweltorganisationen ins Feld geführt. Vertreter aus
Randregionen fochten mit föderalistischen Argumenten gegen Eingriffsrechte
nationaler Organisationen. Die durch das Waldsterben sensibilisierte Offentlichkeit
reagierte jedoch heftig auf diesen Versuch, das Umweltschutzgesetz zu verwässern. Zur
Sicherung der Beschwerdemöglichkeiten erwogen die Sozialdemokraten, eine
Umweltschutzinitiative zu lancieren. Die betroffenen Umweltorganisationen stellten
ihrerseits ein Referendum in Aussicht. Im Differenzbereinigungsverfahren bekräftigte
jedoch der Nationalrat seinen früheren Entscheid. Unter Namensaufruf beschloss er
mit 141 : 38 Stimmen eindrücklich, an den Beschwerderechten festzuhalten, und
veranlasste damit den Ständerat zum Nachgeben im letzten strittigen Hauptpunkt. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.10.1983
CLAUDE LONGCHAMP

Klimapolitik

Nachdem National- und Ständerat je drei Mal über die Revision des CO2-Gesetzes
debattiert hatten, bestanden immer noch einige Differenzen zwischen den Räten und
so kam es in der Herbstsession 2020 zu einer Einigungskonferenz. Diese präsentierte
Vorschläge für alle noch übrig gebliebenen Differenzen, welche in beiden Räten auf
Zustimmung stiessen. Bei der wichtigsten Differenz, der CO2-Abgabe auf Flügen in
Privatflugzeugen, setzte sich die Variante des Ständerates durch, wonach diese Abgabe
je nach Gewicht des Flugzeugs, Reisedistanz und Wettbewerbsfähigkeit des Flugplatzes
zwischen CHF 500 bis CHF 3000 kosten soll. Einig wurden sich die Räte auch bei den
Bussen, die bei der Umgehung der CO2-Abgabe anfallen sollen. Hier stimmte man der
Version des Nationalrates zu, welche vorsieht, dass Bussen auch bei fahrlässiger
Hinterziehung ausgesprochen werden sollen. Bei der letzten Differenz einigten sich die
Räte schliesslich darauf, dass auch Anlagen zur Produktion erneuerbarer Gase in den
Genuss von Beiträgen aus dem Klimafonds kommen sollen. 
In der Schlussabstimmung im Ständerat stimmten einige Mitglieder von SVP und FDP
gegen das Gesetz, es wurde jedoch klar angenommen (33 zu 5 Stimmen, bei 6
Enthaltungen). Im Nationalrat kündigte Christian Imark (svp, SO) in einer flammenden
Rede an, dass das vorliegende Gesetz missraten sei und die SVP ein Referendum
dagegen klar unterstützen werde. In der darauffolgenden Schlussabstimmung wurde die
Vorlage mit 129 zu 59 Stimmen bei 8 Enthaltungen deutlich angenommen. Die SVP
stimmte dabei mit einer Ausnahme geschlossen gegen das Gesetz. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 25.09.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER
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01.01.65 - 01.01.21 2ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



5) AB NR, 2020, S. 1761 ff.; AB NR, 2020, S. 1954; AB SR, 2020, S. 1011 ff. ; AB SR, 2020, S. 1069
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